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Vom Miinzwesen des Kantons Aargau
Es gibt kaum ein zweckdienlicheres Mittel für einen Staat,

sein Dasein zu bekunden und seine Souveränität vor der

breiten Öffentlichkeit zu bezeugen, als wenn er Münzen prägt,
die seine Hoheitszeichen trage», und in Umlauf setzt. Tagtäglich

gehen sie durch jedermanns Hände, und wenn die Gewobn-

heit die Menschen nicht stumpf machte, so müssten sie sich

beim Gebrauche des Geldes immer wieder ihrer Zugehörigkeit

zum Staate erinnern, und müssten sich im Verkehr mit
Bewohnern entlegener Landesteile der Zusammengehörigkeit

zum nämlichen Staatsverbande bcwusit werden. Sicherlich
wird der Fremde, der an der Grenze sein Geld wechselt,

augenscheinlich daran gemahnt, dasi er unter eine andere

Staatshoheit tritt.

Zweifellos spielt für den Entschluß Münzen zu prägen
nebei« dem Nutzen für den Staat auch das Ansehen des

Staates eine wichtige Rolle. Sollte dies nicht erst recht der

Fall sein, wenn ein neuer Staat sozusagen aus dem Nichts
ins Leben tritt?

Die Mediationsverfassung vom 19. Februar 180? schuf zu

den I? alten Orten sechs neue Kantone, teils aus bisherigen

Zugewandten, teils aus Untertanengebieten; zu diesen gehörte

der Kanton Aargau. Herrschaftsgebiete der Berner, mehrerer

gemeinsam regierender Orte und der Oesterreicher wurden zu

einem neuen SraatSwesen zusammengefaßt. Das Geld, das

zur Zeit seiner Gründung auf seinem Gebiete umlief, war von

außerordentlicher Mannigfaltigkeit: helvetische Einheitsmünzen,
Berner Münzen, solche aus den andern alten Kantonen,
Oesterreichische Gulden, vorderösterreichische Kreuzer, Taler aus

Frankreich, Brabant, Bayern, Spanien, Mailand, dazu Gold

aus Frankreich, Piémont, Deutschland, England usw. (In
den andern Kantonen waren die Verhältnisse ähnlich.)
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Diese Zersplitterung ist naturlich ei» treues Abbild der

politische» Zustände. Zur Zeit der alten Eidgenossenschaft hätte

der Gedanke, einbeitlicheS Geld für die ganze Schweiz zu

schaffen, niemals aufkommen können. Dies zu tun, betrachtete

der belvetische Einbeitöstaat als eine seiner wichtigsten Auf-
gaben; allein die Ausführung blieb in den Anfängen stecken: sein

Bestand war von viel zu kurzer Dauer, die Besetzung des

belvetische» Gebietes durch fremde, einander bekämpfende Heere

war ein starkes Hindernis, und wohl'noch mehr hemmten die

beständigen StaatSumwälzunge».
Die Mediationsverfasfung überliest die Münzprägung

wieder den Kantonen; ihr VII- Artikel setzte lediglich fest: „Die
in der Schweiz verfertigten Münzen haben einen gleichen

Gehalt, der von der Tagsatzung zu bestimmen ist." Diesen

Auftrag erfüllte die Tagsatzung am l l. August I8O?, indem

sie beschloss: dem schweizerischen Münzfuß liegt der Schweizer-

franken zu gründe, mit """
> Feinsilber und einem Gewicht

von 7,51 Gramm. Es sollen an Scheidemünzen geprägt wer-

den Stücke von 5, l, H-z Batzen und Rappen, und an Silber
münzen 4, 2 und I Frankenstücke.

Die Kantone hielten sich jedoch nicht allzu genau an diese

Vorschriften, die natürlich mit dem Sturze der Medialions-

Verfassung Ende 181? wieder dabinfielen, und die Restau-

rationsverfassung vom 7. August 1815 liest die Kantone vol-

lends gewähren. —

Der Große Rat des Kantons Aargau faßte am 12. Mai
I8O4 folgenden Beschluß:

Wir Präsident und Räthe des Kantons Aargau thun kund

biermit:
Demnach auf der vorjährigen Eidgenößischen Tagsatzung,

von derselben der Grundsatz festgesetzt worden, daß bis ein

neuer allgemeiner Münzfuß für die ganze Schweiz angenom-

men worden, jedem Kanton überlassen seye, eine Verhältniß-
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mäßige Summe Geld auf dem noch nicht abgeänderten hel-

vetischen Münzfuß auszuprägen und Wir dem Ansehen und

Nutzen Unseres Kantons angemessen erachten, daß diese Aus-

Prägung bey Uns statthabe; als haben Wir auf den Verfassungs-

mäßigen Vorschlag des Kleinen Raths nachfolgendes

verordnet und beschlossen:

I. Der Kleine Rath ist bevollmächtigt die Ausprägung der

Gold- und Münzsortcn für Unsern Kanton anzuordnen, und

dabev die Vorschriften der vorjährigen Tagsatzung zu befolgen.

A Er wird genau darauf wachen, daß der innere Gehalt
dieser Gold- und Münzsorten genau nach dem Gesetz vom

lyten Merz 1794 beobachtet werde.

Dem Kleinen Rath ist überlassen die nöthige Anordnung
einer zu errichtenden Münzstatt und der erforderlichen Ein-
richtung zu treffen; oder aber diese Ausprägung in einer aus

wärtigen Münzstatt anzuordnen.
4. Die Bestimmung des Stempels ist ebenfalls dem Kleinen

Rath übertragen.

Gegeben in Unsern Großen Raths-Versammlung in Aarau
den 12ten Mau 1804.

Der Präsident des Großen Raths:
Dolder.

Gehret, Dorrer: Sekretairs.

Demgemäß setzte der Kleine Rat einen Finanzrat ein, dem

er drei Mitglieder aus seiner Mitte und zwei andere Mitglie-
der gab. Dieser Finanzrat hatte dem Kleinen Rate über alle

das Münzwesen betreffenden Fragen Anträge zu stellen und die

Prägung zu überwachen.

Im Sommer 1805 kaufte der Kleine Rat „das Haus des

PfisterS Beck am Stadtbach neben dem Schlößchen" und ließ
es zur Münzstätte einrichten. Es ist dies das große Gebäude,
das den Schloßplatz gegen den Hammer zu abschließt (heute

Schloßplatz Nr. 19).
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Zum Münzmeister des Kantons wählte der Kleine Rat
am 18. Inni 1807 den Ratsherrn David Städeli von

Schwyz (geboren 1736, gestorben in seiner Heimat am

6. November 1830, in dem hohen Alter von 94 Iahren).
Ihm wurde als Münzwardein (Münzguardein, Münzwart)
der Goldschmied Ioh. Jak. Trog von Aarau, Stadtrat und

Waldvogt (1759-1827) beigegeben.

Trotzdem das Münzgebäude erst am >1. Juli 1811 als

fertiggestellt gemeldet wurde, hatte die Ausprägung von Mün-
zen schon begonnen, und zwar hatte 1805 die Balzcnprägung
den Anfang gemacht; diese Münzen bestanden aus Kupfer mi;
etwas Silberzusatz. Batzen gab es ferner in den Iahren 1806,

>807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1816. Es folgten dann die

Halbbatzen 1807 (und 1808, 1809, 1811, 1815). Ebenso

begann 1807 die Herstellung von silbernen Fünfbätznern (serner

1808, >809, 1810, 1811, 1812, 1814, 1815). 1808

folgten die ersten kupfernen Zweirappenstücke (ebenso 1811,

1812, 1813, 1814, 1816). 1808 schlug man Zehnbätzner (dann

wieder 1809 und 1818). >809 gab es Rappen (und 1810,
1811, 1816), und ebenso wurden 1809 die bübschen Zwanzig-

bätzner erstellt. Und endlich erging am 15. Mär; 181 l der

Befehl, auch Vierfrankenstücke zu prägen. Die Vorbcreitun-

gen hiezu: Festsetzung der Ausmaße, Wahl des Münzbildes
nahmen geraume Zeit in Anspruch, so daß die Prägung dieser

schönen Münze erst ins Iabr 1812 fiel.
Goldmünzen für den Verkehr wurden nicht geprägt; da-

gegen beschloß die Regierung am 26. November 1810 zwölf

goldene Verdienstmedaillen (neben 50- 60 Stück in Silber) ber-

stellen zu lassen.

Für die spätern Prägungen mußten feweilen neue Stempel
angefertigt werden, schon wegen der veränderten Jahreszahlen.
Aber auch die Prägungen innerhalb eines Jahres lassen an

kleinern oder größern Abweichungen erkennen, daß neue Stempel
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verwendet wurden. So gibt es von den in acht Jahren gepräg-

ten Batzenstücken sechszelm Varietäten. Aber auch die Vier-
frankenstücke, welche nur 1812 und zwar in beschränkter Zahl
(2527) geprägt wurden, weisen eine kleine Verschiedenheit auf:
das eine mal trägt der Schweizer zwei, das andere mal drei

Federn auf dem Barett. —

Der Kanton Aargau hatte wenigstens den Willen bekundet,

m seinem Meldwesen sich den Beschlüssen der Tagsatzung mtterzu

ordnen. Da dies in den andern Kantonen nicht durchweg ge-

schah, da außerdem die fremden Geldsortcn nach wie vor durch

das Land liefen, war die Münzverwirrung eher noch schlimmer

geworden. Welches Hindernis für den Handel die beständige

Auseinandersetzung mit so vielen und zum Teil so verschieden-

artigen Münzsorten bedeutete, davon kann man sich heute

keine Vorstellung mehr machen. Es kam dazu, daß in allen

Kantonen die Scheidemünzen (unter einem Franken) in Ueber-

zahl geprägt wurden (sieben Kantone prägten überhaupt keine

andern als Scheidemünzen); sie bildeten in ihrer Massenhaftig-
keil eine schwere Last, und waren obendrein oft ganz minder-

wertig. Es macht das Bild, das wir von diesen Münzzuständen

gewinnen, nicht anmutender, wenn wir erfahren, daß die Kan-

tone einander solche mißliebigen Münzen einfach in Verruf er-

klärten.

Diese Zustände wurden völlig unhaltbar, als in den Jahren
nach dem Sturze Napoleons Handel und Wandel sich neu be-

lebten, die Industrie in unserm Lande sich hob, der Verkehr
anwuchs. Man versteht es, wenn eine Ordnung der Dinge auf

eidgenössischer Grundlage immer dringender gefordert wurde.

Allein die Tagsatzung lehnte alle Anträge, die Vereinheitlichung

an die Hand zu nehmen, ab, indem sie auf den Bundesvertrag
von 1815 hinwies, der hiefür keine Handhabe biete. Der
einzige Weg, der aus dem Wirrwarr herausführen könne, ser

der der freiwilligen Vereinbarung, des Konkordates. Wirk
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lich kam es nach langen mühseligen Verbandlungen am l 4. Juli
181 zu einem Konkordate, dem die meisten Kantone beitraten!

man einigte sich auf einen Münzfuß vom Franken aufwärts;
man beschloß, die ans der helvetischen Zeit stammenden Münzen
zurückzuziehen und verpflichtete sich, 52 Jahre lang keine

Scheidemünzen mehr zu prägen.

So hörte denn tatsächlich im Kanton Aargau mit der

Prägung vom Jahre 1818 die Herstellung von Münzen auf;
die Münzstätte wurde geschlossen, Ratsherr Städelin entlassen.

Eineir Schritt weiter ging ein zweites Konkordat, das am

o. April 1825 von den sechs Kantonen Waadt, Freiburg, Bern,
Solotburn, Basel und Aargan geschlossen wurde (Luzern, das sich

zuerst auch gemeldet hatte, blieb dann zurück). Diese Kantone

hofften, wenigstens in der Frage der Scheidemünzen zu einer

Ordnung unter sich zu gelangen, und da sie ein zusammenhängen-

des Gebiet bildeten, dessen Bevölkerung nicht sehr viel weniger
als die Hälfte derjenigen der gesamten Schweiz umfaßte, so

konnten sie erwarten, daß andere Kantone sich nach und nach

ihnen anschlössen; das ist denn allerdings nicht geschehen.

Nach diesem Konkordate dürfte jeder der dazu gehörende»

Kantone ei» Münzkontingeni im Verhältnis von 5 Franken

auf den Kopf der Bevölkerung (nach der Zäblnng von 18171

haben. Vom vorhandenen Ueberschusse waren zuerst die alten

helvetischen Münzen nach bestimmtem Verteiler einzuziehen,

sodann von den bisherigen eigenen Scheidemünzen soviel, als

über die zugestandene Summe hinausging. So verschwanden

kantonale Scheidemünzen im Werte einer halben Million aus

dem Verkehr. Hiebei war freilich der Kanton Aargau nicht

beteiligt, da sein Münzvorrat schon unter der erlaubten Grenze

zurückgeblieben war.
Das im Umlauf bleibende Geld sollte nun aber nicht nur

nach Größe und Wert einheitlich sein, sondern — und das war

für jene Zeit ein bedeutender Schritt — auch im Gepräge,
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wenigstens auf der einen Seite der Münze. Die Vorderseile
blieb deni Kantonöwappen mit der Wertbezeichnung vorbehalten;
die Rückseite aber erhielt ein übereinstimmendes Gepräge: ein

Kreuz mit langen Armen, in der Mitte ein C (Concordat),
und die Umschrift: Die concord, (-ierendcn) Kantone der Schweiz.

Die Jahreszabl findet sich bald auf der einen, bald auf der

andern Seite.
Auf Neuprägungen hatte man verzichtet; es mußten also

die »n,laufenden Münzen zurückgezogen und (auf kaltem Wege":

mit neuen Stempeln umgeprägt werde». Da der Kanton Aar

gau seine Münzstätte schon aufgehoben hatte, besorgte ihm die

Umprägung die Münze in Bern. Er hat z. B. von 699 452
Stück Fünfbätznern 507 715 Stück auf diese Weise ändern

lassen. Sie trugen die Jahreszahl 1826; vom gleichen Jahre
stammen die Balzen; die Halbbatzen tragen die Zahlen 1829

and 18?!. Rappen wurden nicht umgeprägt, dafür kam der

Kreuzer auf (2^ Rappen), ebenfalls I8?I. Die ganze Um

Prägung belief sich auf die Summe von 547 477 Franken ?0

Rappen.
Allein die vielversprechende Unternehmung führte doch

nicht zum Ziele, denn der Kurswert ließ sich nicht so einfach

regeln. Ein Beispiel möge dies dartun. In Bern galt ein

Französisches) Fünsfrankenstück ?4Iz Bernerbatzen, im Kam

ton Aargau aber ?5. (Daher blieb ja auch den spätern Fünf
frankenstücken noch lange der Name „Fünfunddreißiger".) Wenn

ein Berner im Aargau einen Fünfsrankentaler wechselte, er-

hielt er dafür 55 Batzen; in Bern konnte er sich wieder einen

Fünffrankentaler einhandeln, zahlte dafür aber nur ?4I>
Batzen, machte also einen Gewinn von einem halben Batzen.

Die Verhandlungen der Tagsatzung in den dreißiger Iahren
zeigen, daß man auch fetzt noch sich um die Verbesserung im

Geldwesen mühte. Allein immer deutlicher trat der gründ-

sätzliche Gegensatz zwischen Ost- und Westschweiz zu Tage, der
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dann auch im neuen Bunde die Vereinheitlichung erschwerte.

Als dann die Aufbebung der Klöster im Aargau (I?. Januar
>841) mit ihren Folgen den große» Bruch zwischen den Eid-

genossen berbeiführte, war an eine Wetterführung der Vcr>

Handlungen über diese» Gegenstand nicht mehr zu denke».

Allen schweizerischen Münzwirren bereitete die BundeSver-

fassung vom >2. September 1848 ein glückliches Ende. Ibr
Art. 56 entschied: „Den, Bunde steht die Ausübung aller im

Münzregale begriffenen Rechte zu. Die Münzprägung durch

die Kantone hört auf und geht einzig vom Bunde aus. Es ist

Sache der Bundcsgesetzgcbung, den Münzfuß festzustellen."

Freilich dauerte es auch setzt noch eine Weile, bis die Kan-

lonsmünzen durch Schwcizergeld abgelöst waren. Daß die Ein
heit kommen mußte, stand ja setzt fest: allein liber den zu wäh-

lenden Münzfuß ging der Streit mit aller Heftigkeit. Endlicb

siegte am 26. April 1850 im Nationalrate der französische

Franken, den die westlichen Kantone forderten, über den sà
deutschen Gulden, für den die Ostschweizer sich wehrten. (Vom
Aargau, der in der Mitte zwischen beide» Gruppen stand,

stimmten vier Vertreter für den einen, vier für den andern.)
Am 7. Mai 1850 wurden die ersten schweizerischen Münzgesetze

angenommen. Hier war nun auch festgesetzt, daß >0 000 alte

Franken gleich 14 597 neuen Franken sein sollten.

Ein Bundeögesetz vom 15. Dezember 1850 batte den

Uebcrgang vom alten zum neuen Gelde geordnet. Dieses war
in Paris und Straßburg geprägt worden und ging vom Juni
I85> bis zum Juni 1852 nach und nach in Bern ein. Dem

entsprechend vollzog sich der Umtausch nicht gleichzeitig in der

ganzen Schweiz, sondern in Gruppen von Kantonen nachei».

ander. Er begann am I. August 1851 in Genf und Waadt und

schloß mit den Kantonen Graubünden und ?cssin im Juni 185 2.

Der Aargau hatte (gleichzeitig mit den beiden Basel) den

Uebergang vom 1. Dezember 1851 bis zum 51. Januar 1852
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zu vollziehen. Im Dezember hatten die alten Münzen durch

weg noch Geltung, aber nach dem neuen Werte; öffentliche

Bücher und Rechnungen des Staates, der Gemeinden und der

unter Staatsaufsicht stehenden Körperschaften mußten in neuer

Währung bloß angemerkt, dagegen in alter Währung aus-

gesetzt und verrechnet werden. Tabellen für die Umrechnnng

waren überall verbreitet.

Vom l. Januar 1852 an war niemand mehr gehalten, altes
Geld zu irgend einem Kurse an Zahlungsstatt anzunehmen, mit
Ausnahme der öffentlichen eidgenössischen und kantonalen Kai-
sen; jetzt durften die öffentlichen Rechnungen auch nur noch

nach neuer Währung geführt werden. Vom I. Februar an

mußten auch die öffentlichen Kassen das alte Geld zurückweisen.

Schließlich wurde dann noch ein allerletzter Termin für
die ganze Schweiz auf den ?l. August 185? eingeräumt.

Natürlich stand bei uns vom l. Dezember 1851 an neues

Geld zur Verfügung.
Der eidgenössische Bericht über die Münzänderung im

Bundesblatt von >85? sagt! Der Aargau betreibt die Sache

am intensivsten, indem Agenten in alle Gemeinden geschickt wur-
den. Aus unserem Kantone wurden folgende Münzen zum

Einschmelzen abgeliefert:
40 Batzen (4 Franken) 1 076 Stück.

Diese etwa 2HH Millionen Münzen hatten einen Ein-
lösungswert von Fr. 679 2?IR8, mit einem Feinsilberwert von
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2 Rappen
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Fr. 585 059.97. Der Kanton erlitt also einen Verlust von

Fr. 96191.61, der sich durch die bei der Einlösung entstan-

denen Unkosten von Fr. 1? 579.28 auf Fr. 109 770.89 erhöhte.

Doch war schließlich das Endergebnis keineswegs so schlimm.

Aus der Neuprägung war nämlich der Eidgenossenschaft ein

Gewinn von über einer Million erwachsen, der den Kantonen

zufiel. Der Kanton Aargau erhielt davon die Summe von

Fr. >15 667.59, so daß ihm ei» Ueberschuß von Fr. 5896.70
blieb. Die Staatskasse hatte berechnet, daß die Münzänderung
dem Kantone eine Einbuße von Fr. 59 995.71 bringen werde,

und nun zeigte sich also glücklicherweise, daß das Ergebnis
um Fr. 45 892.41 besser ausgefallen war, als man vermutet

batte.

Nach kurzer Zeit hatte sich daö neue Geld mit der sitzenden

Helvetia auf den Silberstücken, mit dem Wappenschild auf den

kleinern Stücken völlig eingelebt, und niemand wünschte die

alten Zeiten zurück.

Möchte die unserer Generation bevorstehende Münzänderung

gleichfalls unter einem glücklichen Sterne vor sich gehen!

Ernst Zscbokke.
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